
Stärken und Schwächen stellen bereits 

Chancen 
und Risiken

Das Ausbauen, 
 Schon 

durch die Bedeutung dieser Worte ist eine hinreichende 

reits abgeleitet werden kann, sollten interne Schwächen 
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Abb. 66 SWOT-Analyse
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herausgestellt, 

straße ergeben und eine Neuordnung des Bereiches 

konkrete 
Ideen und Beispiele zur Umsetzung



Ausgangssituation

Die Gehwege entlang der Hofer Straße sind teil-
weise sehr schmal und nur bis zu 90 cm breit. 
Diese Gehwegbreiten machen das zu Fuß ge-
hen in der Hofer Straße an vielen Stellen unat-
traktiv und weisen im Hinblick auf die Verkehrs-

mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen haben 
an diesen Engstellen Schwierigkeiten oder kön-
nen den Gehweg aufgrund zu geringer Breite 
gar nicht nutzen. 

Besonders schmal ist der Gehweg unmittelbar 
hinter dem Plärrer an der Hofer Straße in Rich-
tung Norden. Um diese Engstelle zu umgehen, 

und das Saalegäßchen gewählt. Zur Ermögli-
chung eines direkten Weges für zu Fuß gehende 
an der Hofer Straße, ist zu empfehlen, dass an 
dieser Stelle der Straßenquerschnitt angepasst 
und der Gehweg verbreitert wird. 

Für die Qualität von Gehwegen ist neben der Be-

ausschlaggebend. Die Unterführung zwischen 
den beiden wichtigen Anlaufpunkten Marktplatz 
und Plärrer ist dunkel, wenig einladend gestaltet 
und bietet Potenzial für Verbesserungen.

Ziel

• 

• 

Skizze Straßenquerschnitt



Ausgangssituation

Sowohl der Marktplatz als auch der Plärrer bilden 
in Oberkotzau wichtige Begegnungspunkte. Da-
her wird die Gewährleistung einer guten Radver-
bindung zwischen den beiden Orten gefordert. 
Aktuell besteht eine Unterführung mit Treppen, 
die eine nicht barrierefreie Verbindung zwischen 
den beiden Ortsmitten herstellt und somit keine 
attraktive Route für den Radverkehr bildet. Eine 
alternative Route ist die barrierefreie Unterfüh-
rung unter der Bahnlinie entlang der Schwesnitz 
(Seitenarm der Saale). Bei dem Radweg kann 
es allerdings zu Überschwemmungen kommen, 
sodass dieser dann nicht passierbar ist. Für 
Radfahrende ist dies der einzige direkte Weg 
zwischen Markplatz und Plärrer. Bei einer Über-
schwemmung des Weges nutzen Radfahrende 
meistens die nicht barrierefreie Unterführung 
mit Treppen oder fahren einen Umweg über die 
Frankenbrücke. Bei einer Überschwemmung 
der Radverbindung zwischen Marktplatz und 
Plärrer ist eine ausgeschilderte Umleitung sinn-
voll. Eine Möglichkeit ist über die Pfarrstraße in 
Richtung Norden auf die Frankenbrücke zu fah-
ren und dann nach Süden auf die Hofer Straße 
abzubiegen.

Die andere Alternativroute führt über die Pfarr-
straße nach Süden, über den Kappelsteg und 
schließlich Richtung Norden auf die Schwarzen-
bacher Straße, die in die  Hofer Straße übergeht. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung ei-
ner Fahrradrampe für Treppen, die den direkten 
Weg durch die Fußgängerunterführung ermög-
licht. Mit dieser Rampe können Radfahrende die 
Treppe komfortabler mit dem Fahrrad überwin-
den und noch immer den direkten Weg zwischen 
Marktplatz und Plärrer wählen.

Ziele

• 

• 

Skizze Umleitung



Ausgangssituation

Entlang der Hofer Straße ist Parken einge-
schränkt möglich. Insbesondere an Stellen, an 
denen der Gehweg schmal ist, Einfahrten sind 
oder die Verkehrssicherheit gewahrt werden 
muss, ist das absolute und eingeschränkte Hal-
teverbot mit Schildern gekennzeichnet. Aufgrund 
von Platzmangel ist das Parken an der Hofer 
Straße teilweise nur auf dem Gehweg möglich. 
Diese Parkmöglichkeit liegt vor allem südlich 
vom Plärrer Richtung Schwarzenbacher Straße 
vor und ist durch entsprechende Beschilderung 
gekennzeichnet. Bei den Parkmöglichkeiten am 
Plärrer wird die Parkzeit mittels Parkscheibe be-
grenzt. 

Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen 
kam der Wunsch auf an Geschäften und Res-
taurants (z.B. Pizzeria LA VESPA) genügend 
Parkplätze vorzusehen. Da die bestehenden 
Parkstände bereits an hochfrequentierten Orten, 
wie Restaurants, Einzelhandel oder Dienstleis-
tungen liegen, können diese auch bestehen blei-
ben. Allerdings ist zu empfehlen, dass die Park-
möglichkeiten entlang der Hofer Straße tagsüber 
mit einer maximalen Haltedauer von einer Stun-
de begrenzt werden. Hier geht es vor allem 
darum Parkraum für Kunden zur Verfügung zu 
stellen, für die keine lange Parkdauer notwendig 
ist. Um gegebenenfalls Anwohnenden den Park-
raum nicht wegzunehmen, kann nachts wieder 
eine unbegrenzte Haltedauer möglich sein. Die 

ben, da es keinen guten Alternativstandort für 
eine Verlagerung gibt.  

Im Gegensatz zu den vorhandenen Stellplätzen 
für den motorisierten Individualverkehr (MIV) 

radabstellanlagen entlang der Hofer Straße. Im 
Zuge der Beteiligung wurde die Anregung ge-
äußert überdachte Fahrradstellplätze am Plärrer 
zu errichten. Sinnvoller ist es jedoch die Fahr-
radstellplätze unmittelbar vor hochfrequentierten 
Orten zu platzieren, um die Nutzung des Fahrra-
des als Alltagsrad zu unterstützen. Gegebenen-
falls müssen hierfür ein bis zwei Stellplätze an 
der Hofer Straße weggenommen werden. Von 
der Idee der Bürgerinnen und Bürger, Ladestati-
onen am Plärrer zu errichten, wird abgeraten, da 
E-Bikes aufgrund der langen Ladedauer meis-
tens zu Hause geladen werden und ein kurzer 

ausreicht. 

Ziele

• 

• 



Ausgangssituation

Die Hofer Straße ist momentan sehr stark be-
fahren, vor allem durch Schwerlastverkehr. 
Das führt zu mangelnder Verkehrssicherheit für 
Radfahrende und macht die Straße für Fußgän-
ger:innen unattraktiv. Durch die geplante Orts-
umgehung soll die Hofer Straße nun attraktiver 
gestaltet werden und den Umweltverbund för-
dern. Im Zuge dessen wird eine Verkehrsberu-
higung angestrebt, die eine Geschwindigkeitsre-
duzierung auf 30 km/h zwischen der Kreuzung 
Frankenbrücke/Hofer Straße und dem Beginn 
der Schwarzenbacher Straße vorsieht. Die Ge-
schwindigkeitsreduzierung trägt zum Sicher-

macht das Radfahren in Oberkotzau wieder at-
traktiver. Ebenso kann der Fußverkehr von die-

außerdem dabei helfen, dass die Ortsdurchfahrt 
für den Durchgangsverkehr unattraktiv wird und 
dieser auf die Ortsumgehung ausweicht. 

Auf Wunsch der Gemeinde wurde auf Grundlage 
des vorliegenden Verkehrsgutachtens von 2010 
geprüft, ob zusätzliche Kreisverkehre an den 
Kreuzungen Frankenbrücke/Hofer Straße und 
Plärrer/Hofer Straße möglich sind. Die Berech-
nung der Leistungsfähigkeit wurde ausschließ-
lich auf der Grundlage der Prognosedaten des 
vorhandenen Verkehrsgutachtens aus dem Jahr 
2010 durchgeführt. Im Rahmen des bestehen-
den Gutachtens wurden nicht alle innerörtlichen 
Knotenpunkte vollständig erhoben, so dass für 
eine grobe Einschätzung verschiedene Annah-

mussten. Die ermittelten Leistungsfähigkeiten 
sind folglich mit gewissen Ungenauigkeiten ver-
sehen, daher wird vor einer Umsetzung empfoh-
len die unterstellten Verkehrsbelastungen mit 



Vergleicht man den Prognose-Nullfall und Planfall kann von einer Verkehrsabnahme von 45 % 
ausgegangen werden, was grundsätzlich eine starke Entlastung darstellt. Es muss jedoch hierbei 

Die Situation an der Kreuzung Schulstraße/Hofer Str./Plärrer stellt sich ähnlich dar und wird voraus-
sichtlich sogar eine circa 50 %-Entlastung erreichen.  



Die Prüfung hat eine sehr gute Leistungsfähigkeit der Qualitätsstufe A an beiden Kreuzungen 
ergeben. Aufgrund der Verkehrsbelastungen wird hierbei ein Kreisverkehr mit einem Durch-
messer von mindestens 35 m vorausgesetzt. Basierend auf einer groben Vermessung per 
Online-Karte wird eine bauliche Umsetzung an beiden Kreuzungen aus Platzgründen aller-
dings als schwer bzw. nicht umsetzbar eingestuft. Dies sollte im weiteren Prozess dringend 
weiter geprüft werden, da die Leistungsfähigkeit eine attraktive Lösung versprechen würde.

 Entwurfsskizze (o.M.) 



Eine alternative Knotenpunktform wäre eine vorfahrtsgeregelte Kreuzung mit der Hauptrich-
tung entlang der Hofer Straße. Um den Fußgängerverkehr weiter möglichst sicher über den 
Knotenpunkt zu führen, sollten zusätzlich Mittelinseln installiert werden, welche jedoch einen 

aufgelöst bzw. neue Flächen in Anspruch genommen werden müssen.

              Entwurfsskizze (o.M.) 



Eine Berechnung der Leistungsfähigkeit als vor-
fahrtsgeregelte Kreuzung hat am KP 01: Kon-
radsreuther Str./Hofer Str./Frankenbrücke eine 
Stufe C morgens und D nachmittags und ist so-
mit nur bedingt leistungsfähig. Am Knotenpunkt 
KP 02: Schulstraße./Hofer Str./Plärrer konnte 
die Qualitätsstufe A morgens und nachmittags 
erreicht werden.

Insgesamt hat die Berechnung der Leistungs-
fähigkeiten eines Kreisverkehrs und einer vor-
fahrtsgeregelten Kreuzung gezeigt, dass diese 
Formen verkehrstechnisch grundsätzlich um-
setzbar wären (jedoch mit teilweise reduzierter 
Leistungsfähigkeit), die bauliche Umsetzbarkeit 

somit genauer zu betrachten.

Verkehrsplanerisch werden die aufgezeigten 
Vorschläge eines Rückbaus bzw. Umbaus zu ei-
nem Kreisverkehr oder einer vorfahrtsgeregelten 
Kreuzung eher kritisch betrachtet. Da zum einen 
bei beiden Knotenpunktsformen der Fußverkehr 

kreuzen kann und zum anderen eine vorfahrts-
geregelte Kreuzung entlang der Hofer Straße 
den Verkehr wieder beschleunigen könnte, was 
wiederum konträr zu den Zielen der Ortsumge-
hung verlaufen würde. Insbesondere der Sicher-
heitsfaktor für den Fußverkehr ist für diese Ent-
scheidung maßgebend, ein Kreuzen der Straße 
bei einer Verkehrsbelastung von 7.000 Kfz/Tag 
stellt ein Risiko dar. Da hiervon auch Schulkin-

müssen, wird zumindest am Knotenpunkt Schul-
straße/Hofer Str./Plärrer eine Lichtsignalanlage 
weiterhin empfohlen. 

An der Kreuzung Konradsreuther Str./Hofer Str./
Frankenbrücke stellt die geringe Leistungsfä-
higkeit einer vorfahrtsgeregelten Kreuzung ein 
Hindernis dar. Würde man die Mittelinseln für 
die Fußgänger nicht installieren, sondern den 
Bestand belassen, könnte die Leistungsfähigkeit 
verbessert werden. Aus diesen Gründen wird die 
bisherige Vorfahrtsregelung mit Lichtsignalanla-
ge an beiden Knotenpunkten verkehrsplanerisch 
weiterhin empfohlen. Aufgrund der veränderten 
Verkehrsbelastungen sollte jedoch ein neues Si-
gnalprogramm (mehr Freigabezeit für den que-
renden Verkehr und für Fußgängerquerungen) 
eingerichtet werden. Am Knotenpunkt Schulstra-
ße/Hofer Str./Plärrer wird in diesem Kontext eine 
bauliche Ausgliederung des Plärrers empfohlen, 
welche zukünftig über Shared Space befahrbar 
sein könnte. Die Lichtsignalanlage muss jedoch 
aus verkehrstechnischen Gründen bestehen 
bleiben, könnte jedoch im nördlichen Arm der 
Hofer Straße etwas zurückgesetzt werden, so-
dass in diesem Bereich der Gehweg verbrei-
tert werden könnte. Die Änderung setzt jedoch 
ebenfalls eine Änderung des Signalprogrammes 
voraus, da zwischen Kreuzungsmitte und dem 
nördlichen Arm (Hofer Straße) aufgrund der ver-
bleibenden Straßenbreite (je nach Gehwegan-
passung) kein Begegnungsverkehr mehr mög-
lich ist. Eine Leistungsfähigkeitsberechnung für 
diesen Fall ist nicht durchgeführt wurde, da die-
se eine neues Signalprogramm benötigt. Dies 
sollte bei einem Verfolgen dieser Lösung nach-
geholt werden (inkl. einer Verkehrserhebung des 
Ist-Zustandes).

Ziele

• 

• 



Skizze Lösungsvorschlag mit 
Shared-Space-Bereich am 
Plärrer (o.M.)

Lösungsvorschlag mit Shared-
Space-Bereich am Plärrer, 
versetzter Signalgeber und ver-
breiterten Gehweg.(o.M.)



Für die beiden Untersuchungsgebiete wurden zwei ge-

nen Mängeln und der Gewichtung der städtebaulichen 

dargestellte Priorisierung als auch der skizzierte Zeitho-
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städtebaulichen Missstände in den Untersuchungs-

des erhaltenswerten Gebäudebestandes an zeitge-



Beteiligung

bereitenden Untersuchungen ein und werden nach 



„Ortskern“
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Abgrenzung Sanierungsgebiet Ortskern 

Abb. 67 Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet „Ortskern“
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Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet Hofer Str. /Schwarzenbacher Str.

Abb. 68 Empfehlung Abgrenzung Sanierungsgebiet „Hofer Str. /Schwarzenbacher Str.“
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dann in Betracht, wenn keine sanierungsbedingten 

Anreiz bieten wollen, in die Modernisierung und In-

Abb. 69 Vergleich Sanierungsverfahren
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zur Steuerung und Abwicklung der Sanierung zu 

nicht zur Stärkung des Haushalts ab, sondern stehen 

Abb. 70 Aufgaben Sanierungsmanagement



Ortskern“ sowie 
Schwarzenbacher Straße“ 

strukturen durch ein enges Mit- und Nebeneinander 

Marktes zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge 

Arbeitsorts und trägt auch dazu bei, dass ein Ort 

Entlastung der Bereiche 
bacher Straße“ ergeben sich zahlreiche Chancen das 

„Ortskern“ wei-

hendes Baurecht genutzt werden, sodass langwieri-
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Sitzungsvorlage für die Sitzung des Marktgemeinderates am 29.03.2022 
 
TOP 1:      Beschluss über die Ausweisung des Sanierungsgebietes „Ortskern“  
 

I. Sachverhalt 

Aufgrund der städtebaulichen Missstände im untersuchten Gebiet wird vorgeschlagen, dass 
Gebiet „Ortskern“ als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB im vereinfachten Verfahren als 
Satzung zu beschließen. Die Anwendung des dritten Abschnitts "Besondere 
sanierungsrechtliche Vorschriften" der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. Die 
geltenden Bestimmungen über die Verlängerung der bisherigen Sanierungsatzung für den 
Bereich des Ortskerns treten gleichzeitig außer Kraft. 
 
Eine umfassende Beurteilungsgrundlage für die Notwendigkeit der Ausweisung des 
Sanierungsgebiets ergibt sich aus den Vorbereitenden Untersuchungen (DSK Bericht, 2022). Vor 
diesem Hintergrund wird die Sanierungssatzung begründet. 
Es erfolgte im Rahmen des o.g. DSK Berichts auch die umfassende Einbindung der Träger 
öffentlicher Belange und der Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen der Vorbereitenden 
Untersuchungen erfolgte auch die Bestimmung der allgemeinen Ziele der Sanierung.  
 
Die Möglichkeiten der steuerlichen Vergünstigungen nach § 7 h Einkommenssteuergesetz, die 
sich durch Ausweisung eines Sanierungsgebiets ergeben, sollen die privaten Eigentümer in ihren 
Sanierungsbemühungen unterstützen. Darüber hinaus kann der Markt Oberkotzau 
Städtebaufördermittel für öffentliche und in Teilen auch für private Maßnahmen einwerben. 
 
Der Marktgemeinderat wird gebeten, der Festsetzung des Sanierungsgebietes durch Beschluss, 
der beigefügten Satzung zuzustimmen. Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes „Ortskern“ ist 
dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 
 
 

II. Finanzielle Auswirkungen 

 
Mit Beschluss ergeben sich keine direkten finanziellen Auswirkungen. 

 
 

III. Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Vorbereitende Untersuchung zur Ausweisung des Sanierungsgebietes „Ortskern“ 
wird gebilligt. 

 
2. Die Sanierungsmaßnahme „Ortskern“ wird nach dem „vereinfachten Verfahren“ unter 

Ausschluss der „besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften“ der §§ 152 – 156 a 
Baugesetzbuch durchgeführt. 

 
3. Der als Anlage beigefügte Satzungsentwurf über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebiets „Ortskern“ wird als Satzung beschlossen. Die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Ortskern“ vom 09.06.1999, welche zum 01.07.1999 in Kraft 
getreten ist, tritt gleichzeitig außer Kraft. 

 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Satzung öffentlich bekanntzumachen. 

 
 



 

2  

Satzung des Marktes Oberkotzau 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

„Ortskern“ 
 
 
 

§ 1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
 
Zur Behebung städtebaulicher Missstände wird der unter § 2 näher beschriebene Bereich 
gemäß § 142 Abs. 3 BauGB als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Be- 
zeichnung "Ortskern ". 

 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 
Das Untersuchungsgebiet Ortskern umfasst die Straßenbereiche des mittelalterlichen 
Ortskerns und wird im Westen durch die Bahnlinie begrenzt. Im Norden endet der 
Geltungsbereich auf Höhe Döhlauer Berg; im Süden auf Höhe der Haidecker Str. 8. Im Osten 
endet das Gebiet vor den Wohnmobilstellplätzen. 

 
Lage und Umfang des Geltungsbereichs sind aus dem dieser Satzung beigefügten 
Übersichtsplan (Anlage 1) erkennbar. Ferner wird auf die beigefügte Auflistung (Anlage 2) der 
Flurstücke verwiesen. Der Übersichtsplan und die Auflistung der Flurstücke sind Bestandteil 
der Satzung

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue 
Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 

§ 3 Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Die Anwendung des dritten Abschnittes "Besondere sanierungsrechtliche 
Vorschriften" der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. 

 
 

§ 4 Durchführungsfrist 
 
Die Sanierung soll gem. § 142 Abs. 3 BauGB innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem In- 
Kraft-Treten der Satzung durchgeführt werden. 
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§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer amtlichen Bekanntmachung 
(Niederlegung zur Einsichtnahme in der Verwaltung des Marktes Oberkotzau und 
Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an den Gemeindetafeln) rechtsverbindlich. 
Die geltenden Bestimmungen über die Verlängerung der bisherigen Sanierungsatzung für den 
Ortskern treten gleichzeitig außer Kraft. 

 
 
Hinweise: 

 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften 
 

2. Mängel der Abwägung, 
 
wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nummer 2 
innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

 
Die Sanierungssatzung nebst Übersichtsplan zur Gebietsabgrenzung und Auflistung der 
betroffenen Grundstücke wird vom Tag der Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im 
Rathaus des Marktes Oberkotzau während der Öffnungszeiten und nach telefonischer 
Vereinbarung bereitgehalten und auf Verlangen über ihren Inhalt Auskunft gegeben. 

 
 

Markt Oberkotzau, den …………………………… 
Der Bürgermeister 

 
 
…………………………………………………. 
Stefan Breuer 
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Anlage der Satzung 1: Übersichtsplan Geltungsbereich 
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Anlage 2 der Satzung: Übersicht Flurstücke 
 
Am Rathaus 220 

Am Rathaus 221 
Am Rathaus 225 

Am Rathaus 228 

Am Rathaus 229 

Am Rathaus 231 

Am Rathaus 230 
Am Rathaus 243 

Am Rathaus 237/2 
Am Rathaus 237 

Am Rathaus 236 

Am Rathaus 234 
Am Rathaus 232 

Am Rathaus 136 
Am Rathaus 138 

Am Rathaus 138/1 

Am Rathaus 138/3 

Am Rathaus 139 

Am Rathaus 141 
Am Rathaus 143 

Am Rathaus 143/1 
Am Rathaus 143/2 

Am Rathaus 144/3 

Am Rathaus 226 
Am Rathaus 219 

Am Rathaus 217 
Am Rathaus 217/2 

Am Rathaus 215 

Am Rathaus 148 

Am Rathaus 145 

Am Rathaus 145/1 
Am Rathaus 263 

Am Rathaus 263/5 
Am Rathaus 1652/11 

Baderstraße  215/2 

Baderstraße  216/2 
Baderstraße  216 

Baderstraße  149 
Baderstraße  152 
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Baderstraße  152/1 
Baderstraße  154 
Baderstraße  155 
Baderstraße  156 
Baderstraße  157 
Baderstraße  161 
Baderstraße  166/3 
Baderstraße  168 
Baderstraße  168/2 
Baderstraße  175/3 
Baderstraße  175 
Baderstraße  175/2 
Baderstraße  175/4 
Baderstraße  175/5 
Baderstraße  176 
Baderstraße  168 
Baderstraße  179 
Baderstraße  166/3 
Baderstraße  180 
Baderstraße  180/1 
Baderstraße  180/3 
Baderstraße  183 
Baderstraße  183/1 
Baderstraße  183/2 
Baderstraße  1652/18 
Baderstraße  1652/21 
Baderstraße  1652/20 
Baderstraße  1652/33 
Baderstraße  1657/1 
Baderstraße  1657/2 
Baderstraße  1657/8 
Baderstraße  1657/15 
Baderstraße  1657/18 
Baderstraße  1657/22 
Bahndamm 1290/1 
Bahndamm 1291 
Bahndamm 1291/2 
Bahndamm 1291/3 
Bahndamm 1298 
Bahndamm 1298/1 
Bahndamm 1298/3 
Bahndamm 1299 
Bahnhofstraße 249/4 
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Bahnhofstraße 251 
Bahnhofstraße 255/9 

Bahnhofstraße 255/24 

Bahnhofstraße 255/38 
Döhlauer Berg 1301/2 

Döhlauer Berg 1302 
Fabrikstraße 120 

Fabrikstraße 120/1 

Fabrikstraße 120/5 

Fabrikstraße 7/1 

Fabrikstraße 75 
Fabrikstraße 99 

Fabrikstraße 100 
Fabrikstraße 101 

Fabrikstraße 102 

Fabrikstraße 103 
Fabrikstraße 104 

Fabrikstraße 105 
Fabrikstraße 106 

Fabrikstraße 118 

Fabrikstraße 107 

Fabrikstraße 113 

Fabrikstraße 114 
Fabrikstraße 115 

Fabrikstraße 116 
Fabrikstraße 117 

Fabrikstraße 175/13 

Fabrikstraße 1652/28 
Fabrikstraße 1652/40 

Fabrikstraße 1652/42 
Fabrikstraße 1652/48 

Fabrikstraße 108 

Fabrikstraße 109 
Georgenstraße 95 

Georgenstraße 80 

Georgenstraße 92 

Georgenstraße 92/1 
Georgenstraße 84 

Georgenstraße 87 

Georgenstraße 89 
Georgenstraße 90 

Georgenstraße 82/1 
Haidecker Straße 16 



 

8  

Haidecker Straße 17 
Haidecker Straße 38 

Haidecker Straße 19 

Haidecker Straße 37 
Haidecker Straße 20 

Haidecker Straße 36 
Haidecker Straße 40 

Kautendorfer Str. 209 

Kautendorfer Str. 159 
Kautendorfer Str. 162 

Kautendorfer Str. 162/3 

Kautendorfer Str. 208/2 

Kautendorfer Str. 163 
Kautendorfer Str. 207 

Kautendorfer Str. 189 

Kautendorfer Str. 206 
Kautendorfer Str. 190 

Kautendorfer Str. 205 
Kautendorfer Str. 190/1 

Kautendorfer Str. 199 

Kautendorfer Str. 202/4 

Kautendorfer Str. 202/2 

Kautendorfer Str. 202 
Kautendorfer Str. 203 

Kautendorfer Str. 204 
Kautendorfer Str. 193 

Kautendorfer Str. 203 

Kautendorfer Str. 201 
Kautendorfer Str. 194 

Kautendorfer Str. 197 
Kautendorfer Str. 1365 

Kautendorfer Str. 1365/2 

Kautendorfer Str. 197/4 
Kautendorfer Str. 198 

Kautendorfer Str. 1366/2 

Kirchstraße 74 

Kirchstraße 75/7 
Kirchstraße 75/8 

Kirchstraße 75/25 

Kirchstraße 76 
Kirchstraße 76/2 

Kirchstraße 76/3 
Kirchstraße 122 
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Kirchstraße 122/2 
Kirchstraße 78 

Kirchstraße 79 

Marktplatz 60 
Marktplatz 60/1 

Marktplatz 72 
Marktplatz 75/3 

Marktplatz 75/5 

Marktplatz 75/15 
Marktplatz 71 

Marktplatz 64/2 

Marktplatz 69 

Marktplatz 88 
Mühlberg 39 

Mühlberg 42 

Mühlberg 52/1 
Mühlstraße 51 

Mühlstraße 50 
Mühlstraße 52 

Pfarrstraße 75/16 

Pfarrstraße 248 
Pfarrstraße 248/11 

Pfarrstraße 248/12 

Pfarrstraße 248/13 

Pfarrstraße 248/14 
Pfarrstraße 132/0 

Pfarrstraße 123 

Pfarrstraße 123/1 
Pfarrstraße 123/6 

Pfarrstraße 124 
Pfarrstraße 127 

Schloßstraße 92 

Schloßstraße 90/1 
Schloßstraße 86 

Schloßstraße 55 
Schloßstraße 63 

Schloßstraße 57 

Schloßstraße 58 

Schloßstraße 53 

Sonnengäßchen 94 
Sonnengäßchen 81 

Sonnengäßchen 83 
Sonnengäßchen 75/13 

Sonnengäßchen 93 
Sonnengäßchen 82 
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Sitzungsvorlage für die Sitzung des Marktgemeinderates am 29.03.2022 
 
TOP 1:      Beschluss über die Ausweisung des Sanierungsgebietes         
                  „Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße“  
 

I. Sachverhalt 

Aufgrund der städtebaulichen Missstände im untersuchten Gebiet wird vorgeschlagen, dass 
Gebiet „Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße“ als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB im 
vereinfachten Verfahren als Satzung zu beschließen. Die Anwendung des dritten Abschnitts 
"Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften" der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen.  
 
Eine umfassende Beurteilungsgrundlage für die Notwendigkeit der Ausweisung des 
Sanierungsgebiets ergibt sich aus den Vorbereitenden Untersuchungen (DSK Bericht, 2022). Vor 
diesem Hintergrund wird die Sanierungssatzung begründet. 
 
Es erfolgte im Rahmen des o.g. DSK Berichts auch die umfassende Einbindung der Träger 
öffentlicher Belange und der Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen der Vorbereitenden 
Untersuchungen erfolgte auch die Bestimmung der allgemeinen Ziele der Sanierung.  
 
Die Möglichkeiten der steuerlichen Vergünstigungen nach § 7 h Einkommenssteuergesetz, die 
sich durch Ausweisung eines Sanierungsgebiets ergeben, sollen die privaten Eigentümer in ihren 
Sanierungsbemühungen unterstützen. Darüber hinaus kann der Markt Oberkotzau 
Städtebaufördermittel für öffentliche und in Teilen auch für private Maßnahmen einwerben. 
 
Der Marktgemeinderat wird gebeten, der Festsetzung des Sanierungsgebietes durch Beschluss, 
der beigefügten Satzung zuzustimmen. Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes „Hofer Straße 
/ Schwarzenbacher Straße“ ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Lageplan ist 
Bestandteil der Satzung. 
 
 

II. Finanzielle Auswirkungen 

 
Mit Beschluss ergeben sich keine direkten finanziellen Auswirkungen. 

 
 

III. Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Vorbereitende Untersuchung zur Ausweisung des Sanierungsgebietes „Hofer Straße 
/ Schwarzenbacher Straße“ wird gebilligt. 

 
2. Die Sanierungsmaßnahme „Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße“ wird nach dem 

„vereinfachten Verfahren“ unter Ausschluss der „besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften“ der §§ 152 – 156 a Baugesetzbuch durchgeführt. 

 
3. Der als Anlage beigefügte Satzungsentwurf über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebiets „Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße“ wird als Satzung 
beschlossen.  

 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Satzung öffentlich bekanntzumachen. 
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Satzung des Marktes Oberkotzau 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

„Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße“ 
 
 
 

§ 1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
 
Zur Behebung städtebaulicher Missstände wird der unter § 2 näher beschriebene Bereich 
gemäß § 142 Abs. 3 BauGB als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Be- 
zeichnung " Hofer Straße / Schwarzenbacher Straße ". 

 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 
Das Untersuchungsgebiet Hofer Straße / Schwarzenbacher Str. umfasst den Straßenbereich 
der Hofer Straße und Schwarzenbacher Str. sowie die angrenzende Bebauung. Im Norden 
endet der Geltungsbereich auf Höhe der Hofer Str. 57; im Süden im Bereich der 
Schwarzenbacher Str. 26. Im Osten und Westen endet der Untersuchungsbereich hinter der 
ersten oder zweiten Bebauungslinie.  

 
Lage und Umfang des Geltungsbereichs sind aus dem dieser Satzung beigefügten 
Übersichtsplan (Anlage 1) erkennbar. Ferner wird auf die beigefügte Auflistung (Anlage 2) der 
Flurstücke verwiesen. Der Übersichtsplan und die Auflistung der Flurstücke sind Bestandteil 
der Satzung

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue 
Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 

§ 3 Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Die Anwendung des dritten Abschnittes "Besondere sanierungsrechtliche 
Vorschriften" der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. 

 
 

§ 4 Durchführungsfrist 
 
Die Sanierung soll gem. § 142 Abs. 3 BauGB innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem In- 
Kraft-Treten der Satzung durchgeführt werden. 
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§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer amtlichen Bekanntmachung 
(Niederlegung zur Einsichtnahme in der Verwaltung des Marktes Oberkotzau und 
Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an den Gemeindetafeln) rechtsverbindlich. 

 
 
Hinweise: 

 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften 
 

2. Mängel der Abwägung, 
 
wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nummer 2 
innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

 
Die Sanierungssatzung nebst Übersichtsplan zur Gebietsabgrenzung und Auflistung der 
betroffenen Grundstücke wird vom Tag der Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im 
Rathaus des Marktes Oberkotzau während der Öffnungszeiten und nach telefonischer 
Vereinbarung bereitgehalten und auf Verlangen über ihren Inhalt Auskunft gegeben. 

 
 

Markt Oberkotzau, den …………………………… 
Der Bürgermeister 

 
 
…………………………………………………. 
Stefan Breuer 
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Anlage der Satzung 1: Übersichtsplan Geltungsbereich 
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Anlage 2 der Satzung: Übersicht Flurstücke 
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